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Monatsbericht bei Betrieben in 
der Energie- und Wasserversorgung 065
Bitte beachten Sie bei der Beantwortung 
der Fragen die Erläuterungen zu 1  bis 4
in der separaten Unterlage auf Seite 2.

Die Meldung erfolgt für den Betrieb (das Werk) in (PLZ, Ort)

Berichtsmonat

 

A  Tätige Personen am Ende des Berichtsmonats  1

Gesamtzahl der tätigen Personen (einschließlich tätiger Inhaberinnen/Inhaber) Anzahl

im fachlichen Betriebsteil (WZ2008)  ...................................................................................

Elektrizitätsversorgung (35.1)  ............................................................................................

Gasversorgung (35.2)  ........................................................................................................

Wärme- und Kälteversorgung (35.3)  .................................................................................

Wasserversorgung (36.0)  ..................................................................................................

in baugewerblichen Betriebsteilen  ...........................................................................................

in sonstigen Betriebsteilen  .................................................................................................  2

im gesamten Betrieb  .................................................................................................................

B  Geleistete Arbeitsstunden im Berichtsmonat im gesamten Betrieb  3

Volle Stunden

Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden der tätigen Personen  .................................................

C  Entgelte im Berichtsmonat im gesamten Betrieb  4

 (ohne Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung)

1 000 Euro

Entgeltsumme einschließlich Vergütungen für Auszubildende  ..............................................

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie hier auf besondere Ereignisse 
und Umstände hinweisen, die Einfluss auf Ihre Angaben haben.

Statistisches Landesamt
des Freistaates Sachsen
311 - Energie 
Macherstraße 63
01917 Kamenz
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Monatsbericht bei Betrieben in 
der Energie- und Wasserversorgung

Beachten Sie folgende Hinweise:

065

Einhaltung der Termine
Die vorgeschriebenen Einsendetermine sind unbedingt einzu-
halten. Liegen Originaldaten zum Meldetermin noch nicht vor, 
bitte die fehlenden Angaben gewissenhaft schätzen.

Umfang der Meldepflicht
Meldepflichtig sind Betriebe der Elektrizitäts-, Wärme-, Gas- 
und Wasserversorgung
– von Unternehmen der Elektrizitäts-, Wärme-, Gas- und

Wasserversorgung;
– von Unternehmen der übrigen Wirtschaftsbereiche (d. h.

außerhalb der Elektrizitäts-, Wärme-, Gas- und Wasser-
versorgung);

– Einheiten, die Energie und/oder Wasser erzeugen/gewinnen
und verteilen, haben eine eigene Betriebsmeldung abzuge-
ben, sofern mindestens eine vollbeschäftigte Person ständig
für diese Einheit tätig ist.

Die übrigen Einheiten können zu einer Betriebsmeldung 
zusammengefasst werden. 
Als Betriebe gelten
– in der Elektrizitätsversorgung: Wärmekraftwerke, Kernkraft-

werke, Wasserkraftwerke, Wind-, Solar-, Geothermie- und
Brennstoffzellen-Kraftwerke. Kleinere Kraftwerke in einem
regional begrenzten Gebiet (z. B. Kraftwerksketten) können
zu einem Betrieb zusammengefasst werden;

– in der Gasversorgung: Anlagen zur Erzeugung, Gewinnung,
Umwandlung von Gasen;

– in der Wärme- und Kälteversorgung: Heizwerke, Heizkraft-
werke;

– in der Wasserversorgung: Anlagen zur Gewinnung, Aufbe-
reitung und Speicherung von Wasser.

Soweit das zugehörige Verteilungsnetz örtlich begrenzt ist, 
können die Angaben hierüber in die Betriebsmeldung einbe-
zogen werden.
Wird das Verteilungsnetz durch andere Organisationseinheiten 
(z. B. Betriebsver waltungen, Bezirksverwaltungen, Werksgrup-
pen) betreut, so haben diese als Betriebe zu melden.

Soweit sich das zugehörige Verteilungsnetz auf mehrere 
Bundesländer erstreckt, ist für jedes Land ein gesonderter 
Betriebsbogen auszufüllen (Aufteilung notfalls schätzungs-
weise).
Unternehmen, die in einem örtlich begrenzten Gebiet eine „nur 
verteilende“ Tätigkeit ausüben (reine Netzbetriebe) brauchen 
nur eine Betriebsmeldung abzugeben. Dagegen ist von Netz-
betreibern, die ein größeres Gebiet mittels verschiedener Or-
ganisationseinheiten (z. B. Betriebsverwaltungen, Bezirksver-
waltungen, Werks gruppen) versorgen, für diese betreuenden 
Organisationseinheiten getrennt zu melden. Unter der Tätigkeit 
„Verteilen“ ist sowohl die Abgabe von Energie und Wasser an 
Letztverbraucher als auch an andere Versorgungsunterneh-
men zur Weiterverteilung zu verstehen.
In die Betriebsmeldung einzubeziehen sind alle Betriebs-
teile, die nicht zur Energie- und Wasserversorgung gehören 
(z. B. Verkehr, Bäder usw.) sowie alle Verwaltungs-, Repara-
tur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die mit dem meldenden 
 Betrieb örtlich verbunden sind oder in dessen Nähe liegen. 
Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe sowie Hauptverwal-
tungen sind gesondert meldepflichtig, soweit sie nicht mit 
einem Betrieb der Energie- und/oder Wasserversorgung örtlich 
verbunden sind und auch nicht in dessen Nähe liegen und ihre 
Tätigkeit sich hauptsächlich auf die Bereiche Energie- und/
oder Wasserversorgung erstreckt.

Aufgliederung nach fachlichen Betriebsteilen und 
sonstigen Bereichen
Soweit Betriebe in verschiedenen Bereichen tätig sind, 
sind die Angaben für die tätigen Personen (Fragebogenab-
schnitt A) auch nach fachlichen Betriebsteilen aufzugliedern. 
Tätige  Personen, die in bzw. für mehrere(n) fachliche(n) 
Betriebsteile(n) tätig sind, sind auf diese schätzungsweise 
anteilmäßig aufzugliedern. Dies gilt insbesondere für Personal 
aus Verwaltungs-, Forschungs-, Hilfs- und Zuliefererabtei-
lungen usw. Personen von Mehrbetriebsunternehmen, die 
für mehrere Betriebe des Unternehmens gleichermaßen tätig 
sind, sind nur einmal anzugeben, in der Regel in der Meldung 
über den Betrieb, in dem sie ihren regelmäßigen Arbeitsplatz 
haben oder für dessen Aufgaben gebiet sie überwiegend tätig 
waren.
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 Tätige Personen sind
– tätige Inhaberinnen/Inhaber und tätige Mitinhaberin- 

nen/Mitinhaber (nur von Personengesellschaften),
– unbezahlt mithelfende Familienangehörige, soweit

sie mindestens 1/3 der üblichen Arbeitszeit im Unter-
nehmen tätig sind und

– Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zum Unter-
nehmen stehen (z. B. auch Direktorinnen/Direktoren,
Reisende im Angestelltenverhältnis, Volontärinnen/
Volontäre, Praktikantinnen/Praktikanten und Aus-
zubildende).

Voll als tätige Personen zu zählen sind
– Erkrankte, Urlauberinnen/Urlauber, im Mutter- 

schutz oder Elternzeit (weniger als 1 Jahr) befind -
liche Personen und alle sonstigen vorübergehend
Abwesenden,

– Streikende und von der Aussperrung Betroffene,
solange das Arbeitsverhältnis nicht gelöst ist,

– Saisonarbeiterinnen/Saisonarbeiter und Aushilfs- 
arbei terinnen/Aushilfsarbeiter, Teilzeitbeschäftigte, 
gering fügig Beschäftigte und Kurzarbeiterinnen/
Kurzarbeiter, Personen mit Altersteilzeitregelung *),

– das Personal auf Bau- und Montagestellen, Fahr- 
zeugen usw. und

– nur vorübergehend im Ausland Tätige (weniger als
1 Jahr).

*) Tätige Personen in Altersteilzeit sind grundsätzlich 
mit zu erfassen. Ausgegründete, eigenständige Be-
triebe bzw. Personal(auffang-)gesellschaften, in denen 
keinerlei Arbeitsstunden mehr geleistet werden, d.h. 
deren “Personal“ nur noch aus Altersteilbeschäftigten 
besteht, sind davon ausgenommen und sollen nicht 
erfasst werden.
Nicht zu melden sind

– ständig im Ausland tätige Personen (mindestens 1
Jahr),

– Arbeitskräfte, die als Beauftragte anderer Unterneh-
men im meldenden Unternehmen Montage- oder
Reparatur arbeiten durchführen,

– Empfänger von Vorruhestandsgeld und
– Arbeitskräfte, die von Arbeitsvermittlungsagenturen

u. ä. Einrichtungen gegen Entgelt zur Arbeitsleistung
gemäß dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)
überlassen wurden (Leiharbeitnehmerinnen/Leihar-
beitnehmer).

2  Hierzu zählt nicht das Personal aus zentralen Stellen für 
Verwaltung, Forschung, Zulieferung etc. Dieses Personal 
ist anteilig den fachlichen Betriebsteilen zuzurechnen.

 Geleistete Arbeitsstunden
Zu melden sind die im Betrieb tatsächlich geleisteten 
– nicht die bezahlten – Stunden aller tätigen Personen.
Bei Schichtbetrieben ist die Summe aller Stunden in al-
len Schichten anzugeben. Einzubeziehen sind geleistete
Über-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden. Nicht einzu-
beziehen sind ausgefallene Arbeitsstunden, auch wenn
sie bezahlt wurden, sowie Arbeitsstunden für Monta-
ge- und Reparaturarbeiten von Beauftragten anderer
Betriebe.

 Entgelte
Bei den Entgelten ist die Summe der Bruttobezüge 
(Bar- und Sachbezüge) ohne jeden Abzug anzugeben.
Diese Beträge verstehen sich einschließlich Arbeit-
nehmeranteile, jedoch ohne Arbeitgeberanteile  
zur Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflege - 
versicherung.
Zu den Entgelten gehören auch die an tätige Personen 
in eigenen Sozialeinrichtungen (z. B. Werksarzt) ge-
zahlten Beträge. Den Entgelten sind auch die Bezüge 
von Gesellschaftern, Vorstandsmitgliedern und anderen 
leitenden Kräften zuzurechnen, soweit sie steuerlich als 
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit anzusehen 
sind, sowie 
Entgelte für regelmäßig zeitweise Beschäftigte.
In die Entgelte einzubeziehen sind
– sämtliche Zuschläge (z. B. für Akkord-, Band-, Mon-

tage-, Schicht- und Sonntagsarbeit sowie Leistungs-,
Schmutz- und Lästigkeitszulagen),

– Vergütungen für Feiertage, Urlaub, Arbeitsausfälle und
dergleichen,

– Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall einschließlich
Zuschüsse zum Krankengeld,

– Gratifikationen, zusätzliche Monatsentgelte, Gewinn-
beteiligungen, Urlaubsbeihilfen und sonstige einmalige
Entgeltzahlungen,

– Entschädigungen für nicht gewährten Urlaub,
– Mietbeihilfen und Wohnungszuschüsse, tarif- oder

einzelvertraglich vereinbarte Kindergelder und son-
stige Familienzuschläge sowie Erziehungsbeihilfen,

– Essensgeld, Wegezeitentschädigungen, Fahrtkosten-
ersatz und -zuschüsse für Fahrten von und zur Ar-
beitsstätte, sofern hierfür Lohnsteuer entrichtet wurde,

– Auslösungen, sofern hierfür Lohnsteuer entrichtet
wurde,

– Leistungen des Arbeitgebers im Sinne von § 3 des
Fünften Gesetzes zur Förderung der Vermögens -
bildung der Arbeitnehmer,

– an Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer gezahlte
Provisionen und Tantiemen und

– an Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer gezahlte
Abfindungen.

Abzüglich geleisteter Zuschüsse der Bundesanstalt 
für Arbeit (z. B. Kurzarbeitergeld).
Nicht einzubeziehen sind
– das kalkulatorische Unternehmerentgelt und
– Aufwendungen für Arbeitskräfte, die von Arbeitsver-

mittlungsagenturen u. ä. Einrichtungen gegen Entgelt
zur Arbeitsleistung gemäß dem Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz überlassen wurden.
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Erläuterungen zum Fragebogen
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Monatsbericht bei Betrieben in der 

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016 /679 (D S-G V O)2

Der Monatsbericht wird bei den Betrieben der Energieversorgung von höch-
-
-

-
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